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für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 16. Oktober 2012 - 2 K 293/11 - geändert und die Klage abgewiesen.

Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen als Gesamtschuldner. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
Tatbestand
Die Kläger wenden sich gegen Bescheide der Beklagten vom 12. Januar 2009, vom 12. Januar 2010 und vom 11. Januar 2011, in denen u. a. die Niederschlagswassergebühren für die Jahre 2008, 2009 und 2010 auf 115,23 €, 92,51 € und 92,51 € festgesetzt werden. Die Kläger begehren die Reduzierung dieser Gebühr auf 1/10, d. h. 11,5 bzw. 9,25 €. Nachdem ihre Widersprüche ohne Erfolg geblieben waren, haben sie Klage zum Verwaltungsgericht Dresden erhoben. 1

Mit dem angegriffenen Urteil hat das Verwaltungsgericht die Bescheide des Beklagten in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 25. Januar 2011 insoweit aufgehoben, wie die Beklagte bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühren einen Abminderungsfaktor von mehr als 0,1 zugrunde gelegt hat. Zur Begründung hat es ausgeführt, die angegriffenen Bescheide und der Widerspruchsbescheid seien insoweit rechtswidrig und verletzten die Kläger in ihren Rechten, weil die Beklagte die Niederschlagswassergebühren entgegen § 45 Abs. 3 ihrer Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) nicht angemessen gekürzt habe. Sie habe zwar gemäß § 45 Abs. 2 AbwS die gegenüber der nach Absatz 1 errechneten versiegelten Grundstücksfläche im Einzelfall tatsächlich kleinere Grundstücksfläche ihrer Berechnung zugrunde gelegt. Sie habe aber entgegen § 45 Abs. 3 AbwS nicht berücksichtigt, dass die Kläger über ein Regenrückhaltebecken mit einem Notüberlauf zur Kanalisation verfügten. Werde im Einzelfall nachweislich in zulässiger Weise von der der Gebührenerhebung zugrunde liegenden Fläche nicht das gesamte Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, so sei auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers im Einzelfall die Abwassergebühr gemäß § 45 Abs. 3 AbwS angemessen zu kürzen. Dieser Anspruch sei auch nicht durch § 45 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 43 Abs. 4 AbwS ausgeschlossen, weil die Kläger bereits 2006 einen entsprechenden Antrag gestellt hätten.2

Auf Antrag des Beklagten hat der Senat die Berufung gegen das Urteil mit Beschluss vom 10. Dezember 2013 - 5 A 779/12 - zugelassen. 3

Zur Begründung ihrer Berufung führt die Beklagte u. a. aus, die Kläger hätten gegenüber der Beklagten eine angemessene Kürzung der Abwassergebühr für die Kalenderjahre 2008, 2009 und 2010 nicht beantragt. Ihre Widersprüche könnten nicht als Antrag auf angemessene Kürzung ausgelegt werden. Zudem habe die Beklagte mit bestandskräftigem Bescheid vom 29. August 2006 die versiegelte Grundstücksfläche für das klägerische Grundstück festgesetzt. Folglich sei sie auch berechtigt, diese als einen Berechnungsfaktor der Abwassergebühren zugrunde zu legen. Auch ein Fall der sachlichen Unbilligkeit liege nicht vor. 4

Die Beklagte beantragt, 5

unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Dresden vom 16. Oktober 2012 - 2 K 293/11 - die Klage abzuweisen. 
Die Kläger beantragen, 6

die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angegriffene Urteil. Sie führen ergänzend u. a. aus, die von ihnen betriebene Zisterne verfüge über ein Fassungsvolumen von 6,7 m3 und einen Überlauf in das öffentliche Abwassersystem. Da die Zisterne von ihnen ganzjährig geleert und für die Gartenbewässerung verwendet werde, sei die Wassermenge, die in das öffentliche Abwassersystem gelange, gering. Auch hätten sie eine angemessene Kürzung der Gebühr beantragt, indem sie jeweils im Widerspruch gegen die Bescheide der Beklagten ihre Forderung zum Ansatz eines angemessenen Abminderungsfaktors formuliert hätten. 7

Die Kläger und die Beklagte haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.8

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakte sowie die von der Beklagten vorgelegten Verwaltungsvorgänge Bezug genommen. 9

Entscheidungsgründe
Der Senat entscheidet gemäß § 101 Abs. 2 VwGO mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung.10

Die zulässige Berufung ist begründet. Das Verwaltungsgericht hat die Festsetzung der Niederschlagswassergebühr in den angegriffenen Bescheiden zu Unrecht teilweise aufgehoben. Die Bescheide und der Widerspruchsbescheid sind rechtmäßig und verletzen die Kläger nicht in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz  1 VwGO).11

Die der Gebührenerhebung zugrunde liegende Abwassersatzung der Beklagten begegnet keinen durchgreifenden Bedenken. Die Beklagte hat die Abwassergebühren der Kläger für die Jahre 2008, 2009 und 2010 auch zutreffend ohne Berücksichtigung eines Abminderungsfaktors festgesetzt. Nach § 45 Abs. 3 Satz 1 AbwS ist auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers im Einzelfall die Abwassergebühr angemessen zu kürzen, wenn im Einzelfall nachweislich in zulässiger Weise von der der Gebührenerhebung zugrunde liegenden Fläche (§ 45 Abs. 1 und 2 AbwS) nicht das gesamte Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um eine spezielle Bestimmung, die die abweichende Festsetzung von Abgaben aus Billigkeitsgründen zum Gegenstand hat (vgl. allgemein: § 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c SächsKAG i. V. m. § 163 Satz 1 und 3 AO) und Ähnlichkeiten zum Erlass (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a SächsKAG i. V. m. § 227 AO) aufweist. Ein Anspruch auf abweichende Festsetzung oder Kürzung der Abgabe im Einzelfall macht einen Abgabenbescheid aber nicht rechtswidrig. Der Kürzungsanspruch oder der Anspruch auf abweichende Festsetzung ist vielmehr in einem gesonderten Verfahren im Wege des Antrags, ggfs. des Widerspruchs und der Verpflichtungsklage durchzusetzen (vgl. BVerwG, Urt. v. 17. Juni 1994, NVwZ 1995, 1213, 1215 für den Billigkeitserlass; SächsOVG, Urt. v. 4. Juni 2008 - 5 B 65/06 -, juris Rn. 86 und v. 19. März 2008 - 5 B 840/05 -, juris Rn. 32, zu § 163 Abs. 1 Satz 1 und § 227 AO, sowie Beschl. v. 25. März 2009 - 5 B 409/07 -, juris Rn. 5 zu einem Erlass nach dem Sächsischen Brandschutzgesetz). Dies führt dazu, dass im Rahmen der hier erhobenen Anfechtungsklage gegen die Abwassergebührenbescheide nicht zu prüfen ist, ob ein solcher Anspruch auf eine Kürzung der Abwassergebühr im Einzelfall besteht.12

Einen Verpflichtungsantrag auf Kürzung der Abwassergebühr haben die Kläger im vorliegenden Verfahren nicht geltend gemacht. Über eine solche Kürzung hat die Beklagte auch bislang - soweit ersichtlich - nicht durch Bescheid entschieden. Die Erklärung im Rahmen des Berufungsverfahrens, dass ein entsprechender Anspruch nicht bestehe, stellt eine derartige Entscheidung nicht dar. Im Prozess abgegebene Äußerungen und Erklärungen von Beteiligten, insbesondere auch schriftsätzliche Äußerungen, sind in erster Linie auf den Fortgang des Rechtsstreits und nur ausnahmsweise auch auf die Änderung der materiellen - streitigen - Rechtslage gerichtet. Deshalb müssten besondere Umstände vorliegen, um annehmen zu können, ein Prozessbeteiligter wolle sich durch eine schriftsätzliche Äußerung materiell-rechtlich binden (BVerwG, Urt. v. 7. Februar 1986, BVerwGE 74, 15, 17; Urt. v. 19. März 2013, NJW 2013, 1832 Rn. 12). Hier fehlen derartige Anhaltspunkte. 13

Hinsichtlich der weiteren Sachbehandlung weist der Senat indes auf Folgendes hin: Die Beklagte wird unabhängig vom vorliegenden Verfahren zu prüfen haben, ob die Kläger jeweils bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids (§ 45 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 43 Abs. 4 AbwS) einen Antrag auf Kürzung gestellt haben. Hierbei werden auch die an die Beklagte gerichteten Widersprüche einschließlich ihrer Begründung in den Blick zu nehmen sein. Sofern ein rechtzeitiger Antrag vorliegt, wird zu prüfen sein, in welcher Höhe nach § 45 Abs. 3 AbwS eine Kürzung vorzunehmen ist. Ein nach der Satzung bestehender Kürzungsanspruch könnte nicht durch Verwaltungsvorschriften des Bürgermeisters wieder eingeschränkt werden. An einer Kürzung ist die Beklagte auch nicht durch die Festsetzung der versiegelten Grundstücksfläche - die Grundlage der Festsetzung der Gebühren ist - gehindert.14

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 159 Satz 2 VwGO (vgl. BVerwG, Beschl. v. 17. Oktober 2000, NVwZ-RR 2001, 143).15

Die Revision ist nicht zuzulassen, da keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 VwGO vorliegt.16

Rechtsmittelbelehrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der  Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Sächsischen E-Justizverordnung einzureichen.
In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der der Beschluss abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. 
In Angelegenheiten, die ein gegenwärtiges oder früheres Beamten-, Richter-, Wehrpflicht-, Wehrdienst- oder Zivildienstverhältnis oder die Entstehung eines solchen Verhältnisses betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang  mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten, sind auch Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder vertretungsbefugt. Vertretungsbefugt sind auch juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Diese Bevollmächtigten müssen durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

gez.:
Raden					   Dehoust				       Tischer

Beschluss
Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 270,23 € festgesetzt. 
Gründe
Die Festsetzung des Streitwerts in Höhe der noch streitigen Abgaben folgt aus § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 3 Satz 1 GKG.1

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).2



gez.:
Raden					     Dehoust				         Tischer
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